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Antrag 
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 Nr. SGB 0128/2018  
  
  
Krankenversicherung; Beitrag des Kantons Solothurn zur Prämienverbilligung in der 

Krankenversicherung 2019 und zur Deckung der Verlustscheine gemäss Artikel 64a 

Absatz 4 KVG 

  

  
 
Ziffer 3 soll lauten: 
 
Im Voranschlag 2019 wird ein Betrag von 12 Mio. Franken für die Position Verlustscheine KVG 
eingestellt. 
  
 
Im Übrigen Zustimmung zum Beschlussesentwurf des Regierungsrats. 
 
 
Für die Sozial- und Gesundheitskommission: 
Präsidentin:  Aktuarin: 
Susan von Sury-Thomas Silvia Schreier 
 
 
Sprecher/in der Kommission: Verena Meyer 
 
 
 
 

Der Regierungsrat hat am 27. November 2018 dem Antrag zugestimmt (siehe Rücksei-

te). 
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Regierungsratsbeschluss vom 27. November 2018  

 
 Nr. 2018/1854  

Krankenversicherung; Beitrag des Kantons Solothurn zur Prämienverbilligung in der 

Krankenversicherung 2019 und zur Deckung der Verlustscheine gemäss Artikel 64a 

Absatz 4 KVG 

Stellungnahme des Regierungsrates zum Antrag der Sozial- und Gesundheitskom-

mission (SOGEKO) vom 14. November 2018 (SGB 0128/2018) 

  

1. Feststellungen 

Die Sozial- und Gesundheitskommission hat an ihrer Sitzung vom 14. November 2018 die obge-
nannte Vorlage des Regierungsrates (RRB Nr. 2018/1697 vom 30.10.2018) behandelt. Dem Be-
schlussesentwurf hat sie mit einem Änderungsantrag zugestimmt. Der Antrag der Sozial- und 
Gesundheitskommission lautet: 

Ziffer 3 soll lauten: 

Im Voranschlag 2019 wird ein Betrag von 12 Mio. Franken für die Position Verlustscheine KVG 
eingestellt. 

2. Erwägungen 

Für die Verlustscheine 2017, welche im 2018 durch die öffentliche Hand zu 85% zu übernehmen 
sind, mussten bis Ende Oktober 2018 11.3 Mio. Franken an Krankenversicherer ausbezahlt wer-
den. Bei einer vergleichbaren Entwicklung im Jahre 2019 für die Übernahme der Verlustscheine 
2018 erscheint ein Betrag von 12 Mio. ausreichend. 

2. Beschluss 

Dem Antrag der Sozial- und Gesundheitskommission vom 14. November 2018 wird zugestimmt. 
 

 

 

 


